
Das Citymanagement nimmt Projektanträge ent-
gegen und berät Sie gerne bei Fragen zum Thema 
Verfügungsfonds, zum Antragsverfahren und der 
Umsetzung von Projekten.

Das Formular für einen Projektantrag bei der Stadt 
Wipperfürth und die dazugehörigen Förderricht- 
linien können Sie auf der Seite www.wipperfuerth.de 
sowie im Citymanagementbüro erhalten.

Unterstützen Sie Projekte in der Innenstadt durch 
Ihren Beitrag an den Verfügungsfonds!

Kreissparkasse Köln
BIC: COKSDE33
IBAN: DE36 3705 0299 0321 0000 22
Kennwort: Verfügungsfonds

Das Gremium berät über die eingegangenen Projekt- 
anträge und entscheidet, ob eine Maßnahme über 
den Verfügungsfonds bezuschusst werden soll.

Ihr Ansprechpartner für Fragen und Anregungen:

Citymanagementbüro Wipperfürth
Mery Kausemann
Altes Stadthaus
Marktplatz 15
51688 Wipperfürth

Tel.     0 22 67/ 64-219
Fax:    0 22 67/ 64-282
Mobil:  0175/ 57 15 377
E-Mail: mery.kausemann@wipperfuerth.de
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Gestalten Sie die Wipperfürther Innenstadt  
aktiv mit. Für jeden Euro, der von privater Seite 
für die Verschönerung der Innenstadt ausge- 
geben wird, legen wir einen Euro dazu. 

Dies ermöglicht der Verfügungsfonds, mit dem die 
Innenstadt der Hansestadt Wipperfürth gestärkt, 
belebt und attraktiver gemacht werden soll.

Das Geld des Verfügungsfonds entstammt aus 
Mitteln des Städtebauförderungsprogramms und 
eigenen Mitteln der Stadt. 

Insgesamt stehen für die Jahre 2016-2020 jährlich 
12.500,- € für die Belebung und Verschönerung 
der Innenstadt zur Verfügung. 

Beispiel: 

Eine Maßnahme, die 1000,- € kostet, kann mit   
maximal 500,- € durch den Verfügungsfonds bezu- 
schusst werden. Über die Mittelvergabe entscheidet 
ein Gremium, in dem verschiedene lokale Akteure, 
sowie das Citymangement vertreten sind.

Wenn Sie nicht selbst eine Maßnahme umsetzen 
wollen, dann können Sie mit einer Spende an den 
Verfügungsfonds die Maßnahmen unterstützen.

... und Maßnahmen... seine ZieleDer Verfügungsfonds

50% Städtebauförderung
50% private Mittel

Ein lokales Gremium
entscheidet in Eigenregie

über die Verwendung 
der Mittel.

Wer entscheidet?

Wer zahlt ein?

Beispiele für Maßnahmen:
■ Umsetzung von Lichtkonzepten
■ Beschilderungs- und Informationssysteme
■ Grün- und Blumengestaltung
■ Gestaltung von Plätzen und Straßenräumen
     (z.B. durch Kunstobjekte)
■ Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung
■  Aufstellen von Spielgeräten
■ Möblierung
■ Gestaltung von Schalt- und Stromkästen
■ Umnutzungskonzepte z.B. für Ladenflächen
■ Erarbeitung von Gestaltungsleitfäden
     (z.B. für Schaufenster und Werbeanlagen)


